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Sitzungsbeginn: 
Sitzungsende: 
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Vorsitz 

Herr Thomas Heintz 

Mitglieder 

Herr Herbert Carl 

Herr Jörg Ewinger 

Herr Marco Handwerk 

Herr Wolfgang Heintz 
Herr Erwin Hermes ........................................................................................................ 
Herr Christian Köb 
Frau Simone Mauren 
Frau Eva Müller 
Herr Klaus Müller 
Herr Peter Müller 
Herr Udo Rätz 
Herr Wolfgang Rechs 
Herr Arno Scheuls 
Herr Volker Weber 
Herr Horst Wirtz 

Ortsvorsteher 

Frau Birgit Mauer 

Verwaltung 

Frau Rita Rieder 
Herr Ralf Schneider 
Frau Barbara Stern 
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Herr Daniel Roick 
Herr Markus Schüller 

Fehlende Personen: 

Mitglieder 

Herr Horst Nelles 
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Üxheim, im Bürgerhaus Leudersdorf 

Beigeordneter, Ortsvorsteher 
Leudersdorf 

Erster Beigeordneter, 
Ortsvorsteher Niederehe 

Ortsvorsteherin Heyroth 

Beigeordneter 

Ortsvorsteherin Üxheim-Ahütte 

Protokollführung 

Revierleiter 

ab 19:10 Uhr 

zu TOP 03 ............................................ 
zu TOP 03 

Forstamtsmitarbeiter zu TOP 05 ................................................................................................................... 
Revierleiter zu TOP 05 

entschuldigt 
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Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Üxheim waren durch Einladung vom 24.10.2025 auf 03.11.2025 unter 
Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich 
bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der 
Ortsgemeinderat ist beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten beiden Sitzungen 

2. Einwohnerfragen 

3. Informationen und Vorstellung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel 

4. Kita Üxheim - Erweiterungs- und Umbaumaßnahme 

5. Forstwirtschaftsplan 2026 - Beratung und Beschlussfassung 

6. Windenergieanlagen: Vereinbarung über einen Solidarpakt zwischen den Ortsgemeinden 
Berndorf, Kerpen und Üxheim 

7. Bürgerbeteiligung im Interessenbekundungsverfahren 

B. Ersatzneubau einer Rad- und Gehwegbrücke über den Grünbach in Üxheim-Heyroth -
Auftragsvergabe Ingenieurleistungen 

9. Informationen des Ortsbürgermeisters 

10. Anfragen, Verschiedenes 

Nichtöffentliche Sitzung 

11. Niederschrift der letzten beiden Sitzungen 

12. Grundstücksangelegenheiten 

12.1. Grundstücksangelegenheiten l Grundstücksverkauf Flur 4 Nr. 48/7 und 59/3 in der 
Schützenstraße in Leudersdorf 

12.2. Grundstücksangelegenheiten j Informationen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur 
Wohnraumsicherung (Bau-Turbo) 

12.3. Grundstücksangelegenheiten 
Beratung über die Eintragung einer Abstandsflächenbaulast auf der Wirtschaftswegefläche 
Gemarkung Üxheim-Ahütte, Flur 4, Flurstück-Nr. 44 

13. Informationen des Ortsbürgermeisters 

14. Anfragen, Verschiedenes 

Zur Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 

TOP 1: Niederschrift der letzten beiden Sitzungen 

Sachverhalt: 

Die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Ortsgemeinderates Üxheim vom 26.08.2025 und 
22.09.2025 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche 
vorgebracht. 

TOP 2: Einwohnerfragen 

Sachverhalt: 

Es nehmen 20 Einwohner an der Sitzung teil. 

➢ Eine Einwohnerin bemängelt den fortwährenden Wassereinbruch im Bereich der Anwesen an der 
Wolfenbach und hinterfragt den Verfahrensstand zur baldigen Schadenseindämmung. 
Ortsbürgermeister Heintz erläutert, dass ein Termin zur Überprüfung der Drainagen mit einer 
Kamera vom Fachbereich Bauen und Umwelt anberaumt wird. Nähere Informationen liegen 
momentan nicht vor und sollten seitens der Verwaltung ergehen. Unabhängig hiervon soll ein 
weiterer Ortstermin mit der Verwaltung vereinbart werden. Ortsbürgermeister Heintz kümmert sich 
um einen Termin. 

➢ Einige Bürger stellen Fragen zum Thema der „wiederkehrenden Beiträge". Das vermehrte Interesse 
beruht auf der jüngsten Beitragsveranlagung im Zuge des Ausbaues der Schulstraße im Ortsteil 
Üxheim. Hierbei wird herausgestellt, dass das Land Rheinland-Pfalz als einziges Bundesland die 
gesetzlichen Bestimmungen hierzu anwendet. Es wird erfragt, auf welcher Grundlage der 
Innerortsbereich alleinig zur Beitragsveranlagung herangezogen wird. Eine rechtliche Prüfung zur 
Heranziehung von Außenflächen wird beantragt. Weiter wird um Definition des Begriffs 
„Außenbereich" gebeten. Es erfolgt der Einwand, dass eine mangelnde und verspätete Information 
der Bürger vorliegt. 
Der Vorsitzende gibt die Beantwortung der eingegangenen Fragen an die Verwaltung weiter. Da die 
Thematik der Abrechnung von Ausbaubeiträgen ebenfalls im Ortsteil Niederehe präsent ist, könnte 
im Rahmen einer gemeinsamen Infoveranstaltung Klärung erfolgen. 

TOP 3: 

Sachverhalt:

Informationen und Vorstellung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel 

Ortsbürgermeister Heintz begrüßt die stellvertretende Werkleiterin für den Verwaltungsbereich Frau 
Barbara Stern Sowie den Techniker Herr Ralf Schneider und erteilt ihnen das Wort. 

Frau Stern und Herr Schneider stellen anhand der beigefügten Präsentation den Zweckverband 
Wasserversorgung Eifel vor. 

Im Anschluss erläutert Herr Schneider den beabsichtigten Neubau eines zweiten Brunnens im Ortsteil Ahütte. 
Die Genehmigung seitens der SGD Nord steht hierzu noch aus. 
Da der bestehende Brunnen Ahütte 50 % der Gesamtwassermenge des Zweckverbandes bereitstellt, sollte 
die künftige Vorhaltung eines zweiten Brunnens zum wechselseitigen Einsatz erfolgen bzw. als Ersatzbrunnen 
für Notsituationen (Hochwasser Ahbach o.ä.), falls der erste Brunnen einmal „ausfallen" sollte. 
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TOP 4: Kita Üxheim - Erweiterungs- und Umbaumaßnahme 

Sachverhalt:

Die Kita „Sonnenschein" in Üxheim ist eine viergruppige Einrichtung, die auch nach Einführung des Kita-
Zukunftsgesetzes Rheinland-Pfalz am 01.07.2021 weiterhin mit 90 Plätzen für Kinder von 0 — 6 Jahren 
weitergeführt wird. Zum 31.08.2023 änderte sich das Einzugsgebiet, da die Ortsgemeinden Dankerath, 
Hoffeld, Senscheid und Trierscheid der Verbandsgemeinde Adenau der Kita Barweiler zugeordnet wurden. 
Dennoch ist weiterhin bedarfsplanerisch die Erforderlichkeit der o.g. Platzanzahl gegeben. 

Bisher kann für 46 der insgesamt 90 Plätze noch nicht der gesetzlich vorgeschriebene Anspruch auf 
durchgängig siebenstündige Betreuung gewährleistet werden. Mit der anstehenden Um- und 
Erweiterungsmaßnahme soll die Kita künftig mindestens diesen Rechtsanspruch erfüllen können. Die 
Planungen wurden im Vorfeld mit dem Kreis- und Landesjugendamt und den sonstigen Fachbehörden 
(Gesundheitsamt, Brandschutz, Lebensmittelhygiene) abgestimmt. 

Die Planungen wurden in einem gemeinsamen Termin mit den Ortsbürgermeistern am 25.08.2025 detailliert 
vorgestellt; der Planentwurf ist in der Anlage beigefügt. 

Es ist vorgesehen, die Einrichtung, um folgende Räume anzubauen: 

• Multifunktionsraum, in dem u.a. auch gegessen werden soll, mit integrierter päd. Küche 
(es besteht die Möglichkeit der Trennung des Raumes durch mobile Raumteiler) 

• Tee-/Ausgabeküche 
• Abstellraum 
• Wickelraum 
• Schlafraum 

Im Bestandsgebäude sollen folgende Räume umgebaut werden: 

• Umbau des Gruppenraumes 1 mit geringer Vergrößerung 
• Erweiterung von drei Nebenräumen 
• Schaffung einer barrierefreien Gästetoilette 
• Umwandlung der bestehenden Toilette Hauswirtschaftskraft in einen Putzmittelraum 
• Schaffung eines neuen WCs für die Hauswirtschaftskraft 
• Schaffung eines Hauswirtschaftsraumes 
• Schaffung eines 2. WC-Raumes für die Kinder mit 4 Toiletten und Waschbecken 

Die Kita wird seit 18.08.2025 (nach den Schulferien) durch die benachbarte Grundschule mit frisch 
zubereitetem Mittagessen beliefert. Bisher wurde in der Kita frisch gekocht; bis zur Einführung des Kita-
Zukunftsgesetzes Rheinland-Pfalz am 01.07.2021 versorgte die Kita die Grundschule mit frisch zubereitetem 
Essen. Diese Kooperation musste damals aufgekündigt werden, da die Kapazitäten nicht mehr ausreichten. 
Ziel war es, diesen Synergieeffekt zukünftig wieder aufleben zu lassen, was nun durch die Einrichtung einer 
Frischküche in den Räumlichkeiten in der benachbarten Grundschule gelungen ist. 

Das vorhandene Flachdach mit integrierten Zeltdachkonstruktionen beinhaltet sämtliche Schwachstellen und 
ist dringend sanierungsbedürftig (viele Anschlüsse, Kältebrücken, innenliegende Dachentwässerung, 
fehlende Notentwässerung, fehlende Sekuranten, mangelhafter Blitzschutz...). Es besteht die Gefahr von 
Undichtigkeiten, Wassereintrag und Schimmelbildung. Der Entwurf sieht die Überdachung des Bestands- und 
Erweiterungsgebäudes mit einem flachgeneigten Satteldach und Dämmung der obersten Geschossdecke vor. 
Diese Lösung ist laut Kostenschätzung gegenüber einer Sanierung des Bestandsdaches mit Flachdach 
wirtschaftlicher und wartungsärmer. Zusätzlich ist auf der Südseite die Belegung mit PV-Moduien 
vorgesehen. Die Belegungsfläche ist bei Bedarf erweiterbar. 
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Kosten und Förderung 
Die erste Kostenschätzung gemäß Baukostenindex und DIN 276 ergibt für die Erweiterung (ohne 
Dachsanierung und Pergolen) Kosten von rd. 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Dachsanierung 
(Flachdach) und der Pergolen steigen die Kosten voraussichtlich auf rd. 3 Mio. €; alternativ belaufen sich die 
Kosten bei Herstellung eines Satteldaches auf rd. 2,7 Mio. €. Im Vergleich hierzu würde ein Neubau „auf 
grüner Wiese" rd. 7 Mio. € kosten. 

Die Aufteilung der Kosten für Baumaßnahme orientiert sich nach der Zweckvereinbarung. Die prozentuale 
Aufteilung erfolgt ca. wie folgt: 

• Üxheim 60 % 
• Kerpen 20 % 
• Nohn 20 % 

Für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme (ohne Sanierung) kann ein 40%tiger Kreiszuschuss beantragt 
werden; der Antrag kann bis zum 30.09. jeden Jahres für das kommende Jahr gestellt werden. 

Eine Landesförderung könnte ggfs. in Betracht kommen im Rahmen von Fördermitteln aus dem 
Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes; u.a. ist auch eine Bezuschussung von 
Investitionen in Kindertagesstätten möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine landeseigene Förderrichtlinie 
noch nicht verabschiedet, so dass an dieser Stelle keine konkreten Aussagen getroffen werden können. 

Durchführung der Maßnahme 
Die Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Aufgrund dessen ist es in Abstimmung mit der 
Kitaleitung erforderlich, zwei der vier Gruppen mit rd. 40 Kindern während der Bauphase von ca. 1,5 Jahren 
auszulagern. Potenzielle Ausweichstandorte werden in enger Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern 
eruiert, wobei neben Gemeindehäusern/Jugendräumen auch eine Containerlösung in Betracht kommt. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Für die Planungskosten sind insgesamt im Haushalt 2024 bzw. 2025 120.000 Euro veranschlagt worden, die 
nach 2026 zu übertragen sind. 
Sollte die Containerlösung während der Bauphase zum Tragen kommen, werden die anfallenden Kosten wie 
Baukosten angesehen, d.h. es werden hierfür Förderungen beantragt. 

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt, die Planungen für den Umbau und die Erweiterung der Kita Üxheim 
voranzutreiben mit dem Ziel, den Antrag auf Förderung durch den Landkreis Vulkaneifel bis zum 30.09.2026 
stellen zu können. Ebenso soll die Möglichkeit einer Landesförderung geprüft werden. Die entstehenden 
Planungskosten sollen in den Förderanträgen berücksichtigt werden. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Baugenehmigung zu beantragen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
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TOP 5: 

Sachverhalt:

Forstwirtschaftsplan 2026 - Beratung und Beschlussfassung 

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Üxheim für das Jahr 2026 ist als Anlage beigefügt. 
Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Das mit einer Summe von 57,248,00 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des 
Vorjahres 2025 (68.792,00 €) dennoch ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Üxheim dar. 

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Üxheim stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2026 und der 
Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2026 zu. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 16 

TOP 6: Windenergieanlagen: Vereinbarung über einen Solidarpakt zwischen den Ortsgemeinden 
Berndorf, Kerpen und Üxheim 

Sachverhalt:

Die Teilfortschreibung Windenergie des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Gerolstein hat 
entsprechende Eignungsflächen im Bereich „Kerpener Wald" auf den Gemarkungen der Ortsgemeinden 
Berndorf, Kerpen und Üxheim ausgewiesen. Weitere ausgewiesene Flächen sind im Eigentum von 
Landesforsten RLP. 

Die Ortsgemeinden Berndorf, Kerpen und Üxheim sind daran interessiert, gemeindeeigene Flächen innerhalb 
der Gemarkungen für die Errichtung von Windkraftanlagen durch Verpachtung an geeignete 
Anlagenbetreiber zur Verfügung zu stellen. 

Die Ortsgemeinden haben dazu bereits eine gemeinsame Vermarktung im Rahmen eines 
Interessenbekundungsverfahrens beschlossen. 

Unabhängig von dem Ergebnis des gemeinsamen Interessenbekundungsverfahrens, möchten die 
benachbarten Gemeinden eine Regelung vereinbaren, wie die Vermarktung der zusammenhängenden 
gemeindeeigenen Flächen erfolgen soll. 

Die Vertretungen der genannten Gemeinden haben dazu in den letzten Terminen intensiv über die Solidarität 
in der Gemeinschaft beraten und als Ergebnis eine Vereinbarung als Vorschlag erarbeitet, in welcher geregelt 
wird, wie die Erträge aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen im Sinne eines gerechten Vorteils-
und Lastenausgleichs verteilt werden sollen, falls es zur Errichtung von Windenergieanlagen in den 
Ortsgemeinden kommen sollte. 

Der Entwurf der Vereinbarung ist als Anlage beigefügt. In der Sitzung wird durch den Ortsbürgermeister über 
den aktuellen Stand informiert. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzielle Auswirkungen treten erst bei erfolgreichem Abschluss des IBV ein. Eine Musterberechnung ist der 
Vorlage beigefügt. 
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Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt nach Beratung dem vorliegenden Entwurf einer Vereinbarung über eine 
Solidargemeinschaft für Windenergieanlagen in den Gemeinden Berndorf / Kerpen / Üxheim (Kerpener 
Wald) zu. 
In der Vereinbarung der Solidargemeinschaft ist eine Änderung im Paragraphen „Pachtverteilung" 
vorzunehmen. Hier muss die Berichtigung vorgenommen werden ,,... die notwendigen Berechnungen und 
Verteilungen bzw. Umbuchungen gemäß § 3 Abs. 6 vorzunehmen." 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
Ja: 15 Nein:1 

TOP 7: Bürgerbeteiligung im Interessenbekundungsverfahren 

Sachverhalt:

In den drei ebenfalls beteiligten Kommunen wurde bereits im Rahmen der Teilnahme diskutiert, wie eine 
Bürgerbeteiligung am Entscheidungsprozess ausgestaltet werden kann. Keine Kommune hat bisher dazu eine 
finale Entscheidung getroffen. 

Für eine Bürgerbeteiligung bei Entscheidungsprozessen sind neben dem Gemeinderat in Rheinland-Pfalz 
noch drei weitere Formate vorgesehen: 

• Einwohnerversammlung 
Die Einwohnerversammlung dient der Unterrichtung der Einwohner über wichtige Angelegenheiten 
der Gemeinde. Hier wird lediglich informiert und keine Entscheidung getroffen. 

• Einwohnerbefragung 
(Wahlähnliche) Befragung der Einwohner in einem nicht formellen Verfahren zu Sachfragen. Das 
Ergebnis einer Einwohnerbefragung ist für den Gemeinderat nicht verbindlich. A 

• Bürgerentscheid 
Beim Bürgerentscheid entscheidet die (wahlberechtigte) Bevölkerung selbst über Sachfragen, Der 
Gemeinderat ist an die Entscheidung gebunden. 

Der Ortsgemeinde steht es frei, wann und ob Sie diese Mittel in der Entscheidungsfindung im Rahmen des 
Interessenbekundungsverfahren nutzt. 

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt, in Abstimmung mit dem wirtschaftlichsten Anbieter, vor Unterzeichnung 
von Verträgen eine Einwohnerversammlung durchzuführen, um die Einwohner über alle Punkte zu 
informieren. In der Folge entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über die abzuschließenden 
Verträge. Eine Einwohnerbefragung oder ein Bürgerentscheid wird nicht angestrebt. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
Ja: 15 Nein:1 
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TOP 8: Ersatzneubau einer Rad- und Gehwegbrücke über den Grünbach in Üxheim-Heyroth -
Auftragsvergabe Ingenieurleistungen 

Sachverhalt:

Durch das Hochwasser 2021 wurde auch die hölzerne Brücke über den Grünbach in der Ortsgemeinde 
Üxheim-Heyroth zerstört, sodass ein Ersatzneubau einer Rad- u. Gehwegbrücke erforderlich ist. 

Seitens der ADD Trier wurde eine Förderung über die VV Wiederaufbau 2021 in Aussicht gestellt. Für die 
Ingenieurleistungen liegt ein Angebot der IBS-Ingenieure GbR vor. Das Angebot mit einer Auftragssumme in 
Höhe von 26.714,44 € (brutto) beinhaltet die Leistungsphasen 1-9 für das Ingenieurbauwerk nach § 43 HOAI 
und für die Tragwerksplanung nach § 51 HOAI. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen zunächst die 
Leistungsphasen 1-4 (Genehmigungsplanung) in Höhe von 14.201,04 € (brutto) zu beauftragen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Seitens der ADD Trier wurde eine Förderung in Höhe von 100 % nach der VV Wiederaufbau 2021 in Aussicht 
gestellt. 

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Üxheim stimmt der Auftragsvergabe an die IBS-Ingenieure GbR für die 
Ingenieurleistungen einschl. Tragwerksplanung zu. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt zunächst den 
Auftrag für die Leistungsphasen 1-4 nach HOAI in Höhe von 14.201,04€ (brutto) zu erteilen. Nach Bewilligung 
der Förderung gemäß der VV Wiederaufbau 2021 wird der Ortsbürgermeister ermächtigt den Auftrag für die 
Leistungsphasen 5-9 nach HOAI einschl. örtlicher Bauüberwachung in Höhe von 12.513,40 € zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 16 
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TOP 9: Informationen des Ortsbürgermeisters 

Sachverhalt:

➢ Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am 19.12.2025 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Niederehe 
statt. Vorher besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Firma Wotan um 16:30 Uhr. 

> Der Besuchstermin des Landtagsabgeordneten Jens Jenssen verlief positiv und hat anschließend zum 
Vorantreiben ausstehender Projekte beigetragen. So hat zwischenzeitlich der Sportbund eine 
mündliche Zusage zur Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz erteilt. Die schriftliche 
Genehmigung folgt im November. 
Bezüglich des weiteren Vorgehens im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Sohlfeld" erging ein 
Anruf der VG-Werke zur Terminvereinbarung und Erläuterung des Verfahrensstands. 

➢ Die Kreisumlage wurde auf 46,7 % festgesetzt (entspricht 1,36 Millionen Euro). 
Die VG-Umlage beträgt 36,5 % (entspricht 1,06 Millionen Euro). 

➢ Im Zuge der Erneuerung der Fußgängerbrücke an der alten Mühle in Ahütte hat sich herausgestellt, 
dass die Grundstücke am Bachlauf im Eigentum der Firma Wotan sind. Es soll in einem 
Gesprächstermin mit dem Geschäftsführer Herrn Thorsten Theis geklärt werden, wie ein 
beabsichtigter Grundstückstausch mit Gemeindeland erfolgen kann. 

➢ Es finden auch in diesem Jahr keine Haustür-Sammlungen im Namen des Volksbundes 
Kriegsgräberfürsorge statt. Stattdessen wird ein Spendenaufruf im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

➢ Die Vorhaltung von Alttextilcontainern wird künftig eingestellt. Die ART stellt hierfür Kleidersäcke zur 
Verfügung. Die erstmalige Verteilung der entsprechenden Altkleidersäcke durch die Ortsgemeinde 
wurde abgelehnt. 

➢ Am 15.11.2025 findet eine Baumpflanzaktion im Leudersdorfer Forst statt. 
➢ In Niederehe wurden schon mehrfach Pflanzaktionen „für jedes Kind einen Baum" durchgeführt. In 

Kürze soll diese Aktion wieder erfolgen. 
➢ Der Vorsitzende hat zwei Bauanträgen zugestimmt. Hierbei handelt es sich um einen Antrag zur 

Siloanlagenerweiterung der Firma Wotan bzw. dem Kalkwerk sowie ein Wohnhausumbau im Ortsteil 
Niederehe. 

➢ An allen Ruhebänken der Gemeinde sollen Schilder angebracht werden, die Besucher an die 
Mitnahme ihres Mülls anstelle der Entsorgung im Mülleimer erinnern. Die Gemeinde Blankenheim 
hat gute Erfahrungen damit gemacht. 

➢ Im weiteren Vorgehen bezüglich des Rechtsstreitverfahrens mit der Milchhof KG wurde der 
Gemeinde- und Städtebund angeschrieben. Die kostenfreie Stellungnahme einer Referentin des 
Gemeinde- und Städtebundes steht noch aus. Diese Eingabe soll abgewartet werden. Eine Antwort 
der Staatsanwaltschaft ist noch nicht erfolgt. 

➢ Zur Sanierung der K 69 hat der Kreis 2,2 Mio. Euro in seinen Haushalt eingestellt. Die VG-Werke haben 
ebenfalls entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Der Baubeginn soll 2026 erfolgen. 

➢ Die DE-Anträge zum Abriss des Treffpunkt-Gebäudes in Leudersdorf sowie den Umbau des 
Jugendraumes Üxheim sind an die ADD gestellt worden. 

TOP 10: Anfragen, Verschiedenes 

Sachverhalt:

Aus den Reihen des Ortsgemeinderates kommt die Frage zur Inanspruchnahme von Bundesfördermitteln zur 
Erneuerung und Sanierung von Sportstätten. Konkret handelt es sich hierbei um die energetische Sanierung 
der alten Glasbausteine an der Turnhalle Üxheim. Der Sportverein informierte die Gemeinde über ein 
Förderprogramm des Bundes. Allerdings liegt die Mindesthöhe der Antragsumme bei 250.000.- € sowie einer 
Beantragung bis spätestens Januar 2026. Aus diesen Gründen wird von einer Weiterverfolgung abgesehen. 
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Für die Richtigkeit: 

Tho'tnäs -' z 
(Vorsitzender) 

Rita Rieder 
(Protokollführerin) 
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